
65. JAHRGANG

NOTRUFE: Polizei 110 · Feuerwehr und Rettungsdienst 112 · Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Giftnotruf  089 / 19240 · STÖRSTELLEN: Bayernwerk AG 0941 / 28003366 · Stadtwerke (Gas): 0841 / 804222 
WASSERVERSORGUNG: für die Ortsteile Gotteshofen, Reichertshofen, Starkertshofen und Wolnhofen: 
während der Dienstzeiten des Bauhofes:  Wasserwart 0173 / 5661551 // stellv. Wasserwart 0173 / 5661556  
außerhalb der Dienstzeiten des Bauhofes:  Stadtwerke Ingolstadt 0841 / 80-4222;
für Agelsberg, Au am Aign, Dörfl, Hög, Höger Mühle, Langenbruck, Ronnweg, St. Kastl, Stöffel und Winden am Aign: 
Gemeinde Rohrbach 08442 / 96700 // Wasserhaus Die 24-Stunden Notrufnummern lauten 08442-7745 oder 08441-40523130 
BAUHOF / KLÄRWERK: Anliegen für Reichertshofen und Pörnbach: 0173 / 2744675 // Nur für Reichertshofen: während der 
Dienstzeiten: Bauhof: Bauhofleiter 0173 / 5661508 // stellv. Bauhofleiter 0173 / 5661554 // Klärwerk: Klärwärter 0173 / 5661557 //stellv. Klär-
wärter 0173 / 2310704  // außerhalb der Dienstzeit: Bereitschaft 0172 / 5615057
ABV ING. SÜD: Abwasserbeseitigung für Reichertshofen, Gotteshofen, Walding bei Störung: 0176 / 21 25 89 12         
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Reichertshofen: Rathaus Tel: 0 84 53 / 5 12 - 0 • Rathaus Fax: 0 84 53 / 5 12 - 60 • Homepage: http://www.reichertshofen.de • Email: info § reichertshofen.de 

Pörnbach: Rathaus Tel. 0 84 46 / 10 33 • Rathaus Fax: 0 84 46 / 16 91 • Email: poernbach  § reichertshofen.de
Öffnungszeiten der Rathäuser Reichertshofen und Pörnbach: Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch zusätzlich 13.00 - 18.00 Uhr.
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NUMMER 18FREITAG, 3. MAI 2024

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Homepages
www.reichertshofen.de und www.poernbach.de!

Wer heute nicht geeignet ist, wird es morgen noch weniger sein..
Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.)

INHALT:
Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft: Änderung der 
Müllabfuhrtermine / Stellenausschreibung MA für Bauverwaltung / 
Bek. über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Europawahl am 9. Juni 2024

Bekanntmachungen des Marktes: Haushaltssatzung des Schulver-
bandes Mittelschule Reichertshofen für das Haushaltsjahr 2024 / 
kleine Sporthalle geschlossen 

Sonstiges: Seniorenbeauftragte lädt zum Ausflug ein / Kleine Aus-
zeit für Menschen mit Demenz und Angehörige / Naturschutzprojekt 
„Mähwiesen im Paartal“ 

Bekanntmachungen für Pörnbach: Sitzung des Gemeinderates 

Bekanntmachungen der VG

HINWEIS DES PRIMO VERLAGES 
Wegen des Feiertages, Christi Himmelfahrt, am Donnerstag,      
9. Mai 2024, müssen alle Manuskripte bis Donnerstag, 2. Mai 
2024, 12:00 Uhr im Verlag eingegangen sein. Nachmeldungen 
sind leider nicht möglich.

Ihr Primo Verlag

Familienkalender
Sterbefall:
Frau Colette Hirschmann, wohnhaft in Reichertshofen, ist am 
18.04.2024 in Reichertshofen verstorben.

Änderung Leerungstermine Abfalltonnen
Auf Grund der anstehenden Feiertage ergeben sich geänderte Lee-
rungstermine bei der Müllabfuhr 
Die Abfuhrtermine sind auf der Internetseite des Abfallwirtschaftsbe-
triebes einsehbar (www.awp-paf.de). 

Wir bitten um Beachtung bei der Bereitstellung!

Ärztenotdienst
Reichertshofen: AnlaufsteIle für dringende ärztliche Probleme an 
Sonn- und Feiertagen sowie abends nach den Sprechstunden ist die 
GOIN-Praxis am Klinikum Ingolstadt.

Dort leisten auch die Ärzte unserer Gemeindegebiete ihre Notdiens-
te ab. Ansprechstelle: Tel. 116 117
In lebensbedrohlichen Situationen wählen Sie weiterhin die Nr 112.
Den ärztlichen Notdienst für PÖRNBACH können Sie ebenfalls 
unter Tel. 116 117 erfragen.

Apotheken-Notdienste:
Informationen zum aktuellen Apotheken-Notdienst finden Sie unter: 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de.

Zahnärzte-Notdienst
Der aktuelle Notdienst kann unter www.notdienst-zahn.de
eingesehen werden.

Krisendienst Psychiatrie Oberbayern:
Tel: 0800 655 3000, kostenlos rund um die Uhr erreichbar

Notfallbetreuung
• Der Hauswirtschaftliche Fachservice (HWF) unterstützt bei famili-

ären Notfällen, wie z. B. bei Erkrankung der Mama, Zuhause-bei 
Krankenhausaufenthalt-Risiko-Schwangerschaft oder Kur/Reha. 
Die Fachkräfte übernehmen die Kinderbetreuung und Haushaltsfüh-
rung. Darüber hinaus unterstützen sie Senioren und Alleinstehende 
nach Krankenhausaufenthalt (§ 38) für 4 Wochen in der Haushalts-
führung. Ab Pflegegrad 2 erbringen die Fachkräfte Leistungen über 
die Verhinderungspflege. Abrechnung über alle Krankenkassen. 
Koordination: Waltraud Wagner, Tel. 0171- 800 92 26 
oder E-Mail wug.wagner@t-online.de www.familienhilfe-hwf.de



Entsorgungsmöglichkeiten im Wertstoffhof
Reichertshofen oder Pörnbach von A-Z

Infotelefon Rathaus Reichertshofen:  08453/51238
Infotelefon Rathaus Pörnbach:  08446/1033
Infotelefon Abfallwirtschaftsbetrieb PAF:  08441/787940

Altholz (Merkblatt)
Altkleider (Altschuhe tragbar und in Säcken / Tüten verpackt)
Altmetall (Merkblatt)
Aluminium und Alu-Kunststoffverbunde
Batterien (Starter- und Trockenbatterien)
Bauschutt in kleineren Mengen (max.1 Schubkarrenladung, siehe auch unten)
CD und DVD
Druckerpatronen und Tonerkartuschen
Elektronikschrott (Merkblatt)
Gelber Sack (Merkblatt)
Glas (Behälterglas, aber kein Flachglas)
Haushaltskühlgeräte (Kühl- und Gefrierschränke, Kombigeräte)
Kartonagen (zerlegt bzw. gefaltet)
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen (unbeschädigt)
PU-Schaumdosen
Sperrmüll (Merkblatt)
Verpackungsstyropor

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Reichertshofen

April bis September: Dienstag und Donnerstag von 15.00 - 19.00 Uhr
 Samstag von   8.00 - 13.00 Uhr
Oktober bis März: Dienstag und Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
 Samstag von   9.00 - 13.00 Uhr
Pörnbach
April bis Oktober: Mittwoch  von 15.00 - 19.00 Uhr
 Freitag von 15.00 - 18.00 Uhr
 Samstag von   9.00 - 12.00 Uhr
November bis März: Mittwoch und Freitag von 14.00 - 17.00 Uhr
 Samstag von   9.00 - 12.00 Uhr

Entsorgungsmöglichkeiten in der Gartenabfallsammelstelle
Reichertshofen oder Pörnbach

Bitte trennen Sie Ihre Gartenabfälle nach:
 •  braune und grüne, holzige Gartenabfälle
 - Ast- und Stammholz mit einem Durchmesser von zwei bis maximal
   50 Zentimeter
  - Laub an den Ästen stört nicht
 -  keine Äste von Nadelbäumen, keine Wurzelstöcke!

 •  grüne, holzige Gartenabfälle
 - Äste von Nadelbäumen
 - dünne Äste von Laubbäumen und ganze Thujen ohne Wurzelstock

 •  sonstige Gartenabfälle
 - z.B. Heckenschnitt von Thujen, Liguster, Buchen usw.
 - Thujenäste, Schilf, Rasen- und Grasschnitt, Laub, Moos, Fallobst,
   Efeu und sonstiges Kleingeäst
 - Wurzelstöcke mit einem Ballendurchmesser bis max. 30 cm und mit
   Erde vermischte Gartenabfälle

Öffnungszeiten Gartenabfallsammelstelle
Reichertshofen
April bis September: Dienstag und Donnerstag von 15.00 - 19.00 Uhr
 Samstag von   8.00 - 13.00 Uhr

Oktober bis März: Dienstag und Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
 Samstag von   9.00 - 13.00 Uhr

Pörnbach
April bis Oktober:
 Montag von 17.00 - 19.00 Uhr
 Mittwoch  von 15.00 - 19.00 Uhr
 Freitag von 15.00 - 18.00 Uhr
 Samstag von   9.00 - 12.00 Uhr

November bis März: 
 Montag von 17.00 - 19.00 Uhr
 Mittwoch und Freitag von 14.00 - 17.00 Uhr
 Samstag von   9.00 - 12.00 Uhr

Eine Abgabe von Grüngut im Wertstoffhof ist nicht möglich!

• Der Maschinen- und Betriebshilfsring vermittelt für Familien eben-
falls schnelle Hilfe und individuelle Unterstützung durch hochquali-
fizierte und erfahrene Einsatzkräfte, wenn etwas passiert. Abrech-
nung mit allen Kassen.
Kontaktadresse: MR, Am Stadtgraben 3, 85276 Pfaffenhofen

Pflegedienst BRK: Die Schwestern des Pflegedienstes sind 
unter Tel: 08453/330092 erreichbar.

Pflegestützpunkt Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm:
Beratung und Hilfe zum Thema Pflege (z. B. Pflegegrad, häusliche 
oder vollstationäre Pflege) Tel.: 08441 / 27-3401 und 27-3402
www.landkreis-pfaffenhofen.de

Tierärztlicher Notdienst
in Ingolstadt u.U.:  www.tieraerztlicher-notdienst-ingolstadt.de

für die Landkreise Pfaffenhofen und Freising
Wochenenddienst von Samstag, 07:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr.
Feiertagsdienst von 07:00 Uhr bis darauf folgenden Tag 07:00 Uhr.
Am Wochenende, 04./05.05.2024
Dr. Patrick Soffner   Tel. 01 77/8 63 88 88
Am Donnerstag, 09.05.2024 
Dr. Ruth Mucha, Pörnbach  Tel. 01 57/35 76 93 15

Die Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen 
(ca. 11.000 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in der Bauverwaltung einen 

Mitarbeiter für die Bauverwaltung (m/w/d)
(in Vollzeit, teilzeitfähig)

Aufgabenbereich: 

• Mitarbeit im Bereich Verkehrsrecht (Verkehrsrechtliche Anord-
nungen für Arbeitsstellen, Daueranordnungen, Ausnahmege-
nehmigungen)

• Mitarbeit im Bereich Straßen- und Wegerecht (Plakatierungen, 
Sondernutzungen)

• Vertretung für den Bereich Liegenschaften/Eigenüberwachung
• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten für die Bauverwaltung 

(Homepage, Schriftverkehr nach Absprache, Planauskünfte, 
Lagepläne o. Ä.)

• Mitarbeit bei der Feuerbeschau
• Hausnummernvergaben
• Ggf. weitere Aufgaben nach Zuweisung

Anforderungsprofil:

• Verwaltungsfachangestellte/r (VFA-K oder BL I, vormals AL I) 
oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)

• Diese Stellenausschreibung richtet sich an Berufsanfänger 
und Berufserfahrene gleichermaßen. Gerne dürfen sich auch 
Auszubildende (m/w/d) bewerben, die 2024 ihre Ausbildung 
abschließen.

• Sicheres, souveränes Auftreten und Verhandlungsgeschick
• Selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Flexibilität, 

Belastbarkeit und Teamfähigkeit
• Führerschein der Klasse B 

Geboten werden die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen 
mit einer Eingruppierung nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) entsprechend der Qualifikation und den 
Vorkenntnissen, gleitende Arbeitszeit, ein interessantes und 
vielseitiges Aufgabengebiet, sowie eine betriebliche Altersversor-
gung, die mit eigenen Beiträgen noch aufgestockt werden kann. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis spätestens 03.06.2024 an die Verwaltungsgemeinschaft 
Reichertshofen, Schloßgasse 5, 85084 Reichertshofen oder per 
E-Mail an personal@reichertshofen.de. Bitte übersenden Sie nur 
Fotokopien, da die Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens datenschutzkonform vernichtet werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen Gemeinschaftsvorsitzen-
der, Herr Michael Franken, 
(Tel. 08453 512-21) gerne zur Verfügung.



BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Europawahl

am 9. Juni 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die 
 □ Wahlbezirke der Gemeinde Pörnbach

 wird in der Zeit von Dienstag, 21. Mai, bis Freitag, 24. Mai 2024
 □ während der allgemeinen Öffnungszeiten

 im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5,
 85084 Reichertshofen, Zimmernr. 3
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahl-

berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist.

 □ Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann 

 von Dienstag, 21. bis spätestens Freitag, 24. Mai 2024,
 12:00 Uhr
 im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5,
 85084 Reichertshofen, Zimmernr. 3
 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 

Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Pfaf-
fenhofen a.d.Ilm

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Landkreises

 oder
 durch Briefwahl

 teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person.
 Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18 Uhr,
 im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5, 85084 Reicherts-

hofen, Zimmernr. 3
 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) 

beantragt werden.
 Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum 

nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr nur 
im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5, 85084 Reicherts-
hofen, Zimmernr. 3 beantragen.

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn

 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach 

§ 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung) bis zum 19. Mai 2024) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) 
genannten Fristen entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.  

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein we-
der in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen 
die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an 
ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024,        
12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, 
dass der be-antragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberechtig-
ten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

9.  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat.

10.  Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abge-
sendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Reichertshofen, 03.05.2024    
gez. Michael Franken

Gemeinschaftsvorsitzender

X

X

X



BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Europawahl

am 9. Juni 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die 
 □ Wahlbezirke der Gemeinde Pörnbach

 wird in der Zeit von Dienstag, 21. Mai, bis Freitag, 24. Mai 2024
 □ während der allgemeinen Öffnungszeiten

 in der Gemeindekanzlei Pörnbach, Kirchplatz 1,
 85309 Pörnbach,
 oder im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5,
 85084 Reichertshofen, Zimmernr. 3
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahl-

berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist.

 □ Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann 

 von Dienstag, 21. bis spätestens Freitag, 24. Mai 2024,
 12:00 Uhr
 in der Gemeindekanzlei Pörnbach, Kirchplatz 1,
 85309 Pörnbach,
 oder im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5,
 85084 Reichertshofen, Zimmernr. 3
 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 

Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Pfaf-
fenhofen a.d.Ilm

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Landkreises

 oder
 durch Briefwahl

 teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person.
 Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18 Uhr,
 im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5, 85084 Reicherts-

hofen, Zimmernr. 3
 oder bis Freitag 7. Juni 2024, 12:00 Uhr in der Gemeindekanzlei 

Pörnbach, Kirchplatz 1, 85309 Pörnbach, 
 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) 

beantragt werden.
 Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum 

nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr nur 

im Rathaus Reichertshofen, Schloßgasse 5, 85084 Reicherts-
hofen, Zimmernr. 3 beantragen.

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn

 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach 
§ 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung) bis zum 19. Mai 2024) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) 
genannten Fristen entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein we-
der in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen 
die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an 
ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024,        
12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, 
dass der be-antragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberechtig-
ten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

9.  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat.

10.  Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abge-
sendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Reichertshofen, 03.05.2024    

gez. Michael Franken
Gemeinschaftsvorsitzender

X

X

X



Bekanntmachungen des Marktes
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Mittelschule Reichertshofen 

für das Haushaltsjahr 2024

I. 
Aufgrund von Art. 9 Abs. 5 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz 

(BaySchFg) i.V.m. Art. 4 Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) und Art. 63 ff. Gemeindeordnung (GO) erlässt der 

Schulverband Mittelschule Reichertshofen (Landkreis Pfaffen-
hofen a. d. Ilm) gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 

11.04.2024 folgende Haushaltssatzung:
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.516.260,00 Euro

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 170.000,00 Euro

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen sind nicht vorgesehen.
§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage

(1)  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird auf 1.281.961,00 Euro festgesetzt und nach dem 
Verhältnis der Verbandsschüler der Mitglieder des Schulverban-
des bemessen. 

(2)  Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maß-
gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober des 
Vorjahres auf 355 Verbandsschüler festgesetzt.

(3)  Die Verwaltungsumlage je Verbandsschüler wird auf 
3.611,1577 Euro festgesetzt.

Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

II. 
Das Landratsamt Pfaffenhofen hat mit Schreiben vom 18.04.2024 

(Aktenzeichen 60/941) rechtsaufsichtlich Stellung genommen.
Die Haushaltssatzung 2024 enthält keine genehmigungspflichtigen 

Bestandteile.
III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gem. Art. 26 
Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Art. 26 
Abs. 2 GO und § 4 Satz 1 der Bekanntmachungsverordnung wäh-

rend des ganzen Jahres in der Verwaltungsgemeinschaft Reicherts-
hofen, Außenstelle Feuerwehrhaus, Münchner Str. 30, innerhalb 

der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht auf.

Reichertshofen, 03.05.2024   Michael Franken
Schulverbandsvorsitzender

Sonstiges
 

Reichertshofener Wochenmarkt an der Markt-
straße am „Unteren Markt“

Vielfältige Produktauswahl bei unseren Standbetreibern

Seit zwei Jahren gibt es nun schon einen Wochenmarkt in Reicherts-
hofen. Wir freuen uns, dass seit April 2024 zwei neue Standbetreiber 
dazugekommen sind.

Jeden Freitag (außer an Feiertagen) von 8:00 Uhr bis ca. 12:30 
Uhr halten unsere nachfolgend genannten Beschicker ein vielfälti-
ges Warenangebot bereit.

Karin Dauer hat eine große Auswahl an Obst, Gemüse, Waldfrüch-
te, Trüffel und saisonalen Produkten wie grünen und weißen Spargel 
aus kontrolliertem Eigenanbau ohne Verfrühungsplanen, Palmkätz-
chen, Adventskränze (grün) im Sortiment.

Stefanie Haas „Schmankerl-Laden beim Haas“ bietet neben Sai-
sonprodukten wie Spargel u.a. Rind- und Schweinefleisch aus ei-
gener Produktion, Wurst, verschiedene Käse, Honig, Marmelade, 
Geräuchertes, Kartoffeln, Säfte an.

Die Meisterei Handwerksgenuss bringt ihre handwerklich herge-
stellten Backwaren, Gebäck, Konditoreiwaren, sowie hausgemachte 
Snacks, Bowls und Salate mit.

Und bei Alberto Feinkost gibt es eine reichhaltige Auswahl an An-
tipasti, Garnelen, Brotaufstrichen und Fladenbrot.

Alle zwei Wochen kommt noch Gartenservice Merkl mit winter-
harten und gewöhnlichen Kakteen in Schalen, arrangiert in 2-er und 
3-er Gruppen, Obstbäume in Töpfen, kleinen Bildern und Uhren auf 
den Wochenmarkt.

Für die Stärkung vor Ort ist ebenfalls gesorgt. So bietet Christian 
Reichart vom Gasthof Fröhlich warme Würstl, saisonal passend im 
Frühjahr bspw. Spargelsuppe, Sommer-Brotzeiten, im Herbst Wild-
ragout und dazu Getränke, Kaffee und im Winter auch Glühwein an.

Wir freuen uns, wenn viele Kunden regelmäßig unseren Wochen-
markt besuchen und das vielfältige Angebot für ihren Einkauf nutzen.

Michael Franken 
Erster Bürgermeister 
mit den Organisatoren und Beschickern

 

Bauernhofcafe 
 
 
 
 
 
 

Mit Tieren Erinnerungen wecken: 
Kleine Auszeit für Menschen mit Demenz  
und Angehörige auf dem Bauernhof 

Das Fell des Hofhundes spüren, den Duft der Tiere riechen, den 
Traktor sehen, den Kuchen aus den Eiern der Hofhühner 
schmecken…: All diese Sinnesendrücke können ein guter Zugang 
sein, um Erinnerungen zu wecken und Fähigkeiten von Menschen 
mit Demenz zu aktivieren. Gleichzeitig erleben die Gäste ein paar 
kurzweilige Stunden unter netten Menschen und jeder kann auf 
seine Art und Weise von diesem besonderen Nachmittag 
profitieren. 

Für wen ist das Angebot? 
• Für Menschen mit Demenz und deren pflegende Angehörige 
Was ist geboten? 
• Kaffee und Kuchen 
• Erkundungstour auf dem Bauernhof, Erinnerungsmöglichkeiten 
• Ein Ort um Kraft zu tanken 
• Betreuung der Gäste durch Demenzhelfer*innen 

• Lockere Atmosphäre und Gelegenheit zum Austausch für die pflegenden 
Angehörigen 

• Sich angenommen und verstanden fühlen in einer netten Gruppe 

Das Bauernhofcafe soll einfach ein schöner Nachmittag sein, gemeinsam und jeder 
auch mit Zeit für sich – die Gäste mit Demenz betreut durch die geschulten 
Demenzhelfer*innen und die Angehörigen auch einfach nur mit etwas Zeit zum 
durchatmen und austauschen mit anderen Angehörigen. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
 
 
 
 
 
 

Fachstelle für 
pflegende 

Angehörige 



Naturschutzprojekt „Mähwiesen im Paartal“
Wanderungen zu den Wiesen im Paartal bei Hohenwart und 
in der Terrassenlandschaft bei Freinhausen 

Sonntag, 12. Mai, 14 Uhr - Hohenwart
Treffpunkt: Parkplatz beim Markttor, Kirchstraße
Sonntag, 9. Juni, 14 Uhr - Freinhausen 
Treffpunkt: Kirchenparkplatz gegenüber dem Dorfheim
Das Naturschutzprojekt „Mähwiesen im Paartal“ ist eines von sechs 
Mähwiesenprojekten der Regierung von Oberbayern. 
Das ca. 1.230 ha große Projektgebiet umfasst den Talraum der Paar 
zwischen Schrobenhausen und Reichertshofen sowie das Feilen-
moos bei Geisenfeld in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen 
und Pfaffenhofen. Das Projektgebiet ist im Wesentlichen auch FFH-
Gebiet und zu großen Teilen Lebensraum von Wiesenbrütern. 
Ziel des Projektes ist der Erhalt und die gezielte Wiederherstellung 
artenreicher Mähwiesen, welche vielen Insekten- und Vogelarten 
sehr wertvolle Lebensräume bieten. Die Wiesen unterliegen in ihren 
guten Ausprägungen dem Schutz nach Bayerischem Naturschutz-
gesetz. 
Im Jahre 2023 wurden im Paartal in den Gemeindegebieten von Ho-
henwart, Pörnbach und Reichertshofen die artenreichen Mähwiesen 
erfasst, ebenso Wiesen, die das Potential haben, bei entsprechen-
der Nutzung zu artenreichen Wiesen entwickelt werden zu können. 
Die Wanderungen zu den Wiesen bei Hohenwart und Freinhau-
sen sind ein Angebot an interessierte Bürger und Bürgerinnen die 
Wiesen, ihre Nutzungsgeschichte und heutige Bedeutung für Natur-
schutz und Landwirtschaft kennenzulernen. Herr Geim seitens des 
bearbeitenden Projektbüros und Vertreter der Unteren Naturschutz-
behörde führen durch die Wiesen, stellen den Stand des Projektes 
und die besondere naturschutzfachliche und landwirtschaftliche Pro-
blematik bei der Nutzung der Wiesen vor. 

Planungsgruppe Landschaft 
im Auftrag der Regierung von Oberbayern und 

der Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Pfaffenhofen 

Vereinsmitteilungen

Kleine Sporthalle Reichertshofen geschlossen

Die kleine Sporthalle Reichertshofen bleibt bei schlechtem 
Wetter wegen einer Veranstaltung am Mittwoch, den 08.05.2024 
für den allgemeinen Sportbetrieb geschlossen.

REICHERTSHOFEN
Bund Naturschutz Ortsgruppe 
Reichertshofen / Baar-Ebenhau-
sen / Pörnbach
Landschaftspflegeverband stellt Arbeit vor

Der Geschäftsführer des Landschaftspflege-
verbandes Pfaffenhofen, Florian Seidl, stellt am 

Mittwoch, 8. Mai, die Arbeit des Verbandes vor. Der Landschaftspfle-
geverband gestaltet die regionale, ökologische und nachhaltige Ent-
wicklung der Landschaft im Landkreis Pfaffenhofen in Zusammen-
arbeit unter anderem mit der Land- und Forstwirtschaft. Zu Gast ist 
Seidl am monatlichen Stammtisch der Bund Naturschutz Ortsgruppe 
Reichertshofen / Baar-Ebenhausen / Pörnbach. Die Veranstaltung 
beginnt um 19 Uhr, im Restaurant am Paarsteg (TSV Reichertsho-
fen) und kann ohne Anmeldung und Mitgliedschaft besucht werden. 
Sie richtet sich an alle an Natur Interessierten.
Bienenmonitoring startet: Helfer gesucht

Ab dem 8. Mai startet die Bund Naturschutz Ortsgruppe Reicherts- 
hofen / Baar-Ebenhausen / Pörnbach mit dem Bienenmonitoring 
rund um den Windsberg in Hohenwart. Den Anfang macht die 
Ochsenzungensandbiene, deren Futterpflanze, die Ochsenzunge, 
bereits blüht. Hier werden flexibel Dienste zum Zählen der Bienen 
vergeben. Interessierte können gerne einmal mit den erfahrenen 
Bienenzählern mitgehen und sich den Einsatz unverbindlich an-
schauen.
Am 18. Mai, 10 Uhr, treffen sich die Naturfreunde an der Freinhause-
nern Kirche zum Auspflocken der wilden Malve, der Futterpflan-
ze der zweiten seltenen Biene rund um den Windsberg, der Mal-
venlanghornbiene. Die Pflanzen werden mit Pflöcken markiert, damit 

sie den ganzen Sommer über nicht gemäht werden und den Bienen 
als Futter dienen. Der Einsatz wird in Teams organisiert und dauert 
rund drei Stunden. Wer helfen will, soll einfach in Arbeitskleidung 
und bestenfalls einem Vorschlaghammer um 10 Uhr an der Kirche 
in Freinhausen sein.
Informationen zum Bienenmonitoring gibt es bei bettina.markl@
gmx.de.

Liederkranz Reichertshofen  
und Umgebung e. V.
Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Vereinsmit-
glieder,

unsere nächsten Proben finden wieder am Frei-
tag, 03. Mai 2024, Freitag, 10. Mai und Freitag,   
17. Mai 2024 in unserem Probenraum statt:

Vereinsheim des TSV Reichertshofen. Beginn: 19 Uhr. 
Alle Sängerinnen und Sänger sollten rechtzeitig vorher anwesend 
sein damit wir pünktlich beginnen können. 
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen.
Der Liederkranz ist jetzt auch auf facebook. Die Seite wird Zug um 
Zug befüllt werden.
Nächster öffentlicher Termin: Donnerstag, 30. Mai, 09:00 Uhr Fah-
nen-Abordnung zum Gottesdienst und anschl. Fronleich-
namsprozession in Reichertshofen, Treffpunkt Kirche.

Die Vorstandschaft

Bitte beachten Sie auch unseren Internetauftritt http://www.lieder-
kranz-reichertshofen.de/ für mögliche kurzfristige Änderungen.

Heimat- und Trachtenverein 
„D’Schloßbergler“  
Reichertshofen e. V.
Zur Gauwallfahrt am Sonntag, den 05. Mai 
nimmt der Verein, sowie die Jugend an der Gau-
wallfahrt in Eichstätt teil. Treffpunkt um 8:00 Uhr 
in Festtracht am Haus der Vereine, zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften. 

Abfahrt ist spät. um 8:15 Uhr. Abmarsch der Wallfahrt am Frauen-
berg in Eichstätt um 9:30 Uhr. Das Mittagessen (für die Wallfahrer) 
werden wir erst in Reichertshofen einnehmen.

Anschließend machen wir ein paar Fotos für die Festschrift. Treff-
punkt für ALLE Mitglieder und Kinder (die nicht schon bei der Wall-
fahrt dabei sind) und die ein Vereinsgwand haben um 14:00 Uhr an 
Restaurant am Paarsteg. Fotos werden von allen Trachten gemacht, 
auch vom Vereinsdirndl (Deandl), und der schwarzen Hose (Buam). 
Es gehört alles zu unserer Tracht. 

Zweiter Fototermin ist für Samstag, 11.04.2024, um 16:00 Uhr 
vorgesehen. Treffpunkt wird noch bekanntgegeben. 

Ebenfalls am Sonntag, 05. Mai findet die Lichterprozession zur 
Marienkapelle mit Maiandacht statt. Abmarsch am Ortseingang von 
Starkertshofen um 20:00 (keine Kleiderordnung).
Voranzeige: 30.05. Fronleichnamsprozession

Die Vorstandschaft

VdK Ortsverband Reichertshofen
Liebe Mitglieder,
der Ortsverband lädt Sie und Ihre Angehöri-

gen recht herzlich zu unserer Muttertagsfeier, am 26. Mai 2024,        
um 11.30 Uhr in das Schützenheim Reichertshofen, Münchner Stra-
ße ein.
Das Mittagessen ist für die Mitglieder frei. Für die Angehörigen, die 
nicht Mitglieder sind, wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 10.- Euro 
erhoben. Die Getränke sind jeweils extra zu bezahlen. 
Für die Essensbestellung bitten wir um Anmeldung bis spätes-
tens 10. Mai 2024 bei 
- Familie Linke, Tel.: 08453/ 20 11 oder 
- Bernhard Eichelseder, Tel.: 08453/ 43 67 06 oder 
- Toni Westner, Tel.: 08453/ 26 86. 
Den Nachmittag lassen wir bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totengedenken

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme.
Die Vorstandschaft



Modernisierung,
Renovierung
und Neubau.

Bauzentrum Mayer
– DIE Adresse. 

Fliesen und Bodenbeläge aus 
Holz und Vinyl.

Bauzentrum Mayer GmbH & Co. KG | Siemensstraße 8 | 85055 Ingolstadt
www.bauzentrum-mayer.de | Sonntags SchauSonntag von 13 - 17 Uhr



Winden am Aign
Dorf-Stammtisch in Winden
Wir laden alle die Lust haben zum Dorfstammtisch am                  
Freitag, 10. Mai 2024, um 19:00 Uhr ins DJK-Vereinsheim ein.
Der Dorfstammtisch findet jeden zweiten Freitag im Monat statt.
Wir freuen uns auf euch.

Aus der Gemeinde Pörnbach
(Siehe auch Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft)

BEKANNTMACHUNGEN

WASSERVERSORGUNG
für Pörnbach und Ortsteile

Während der Dienstzeiten des Bauhofes ist Herr Riedmayr,

0172-8224097, und außerhalb der Dienstzeiten des Bauhofes 
die Stadtwerke Ingolstadt, Tel. 0841 / 80-4222, zuständig

Sitzung des Gemeinderates
Am Dienstag, den 07.05.2024, findet um 19:00 Uhr

im Schulungsraum des Feuerwehrhauses eine
Sitzung des Gemeinderates

mit nachfolgender Tagesordnung statt.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zum öffentlichen Teil 
der Sitzung eingeladen.
TAGESORDNUNG

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 09.04.2024 
- öffentlicher Teil -

2. Vorstellung des Integrationsbeauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung, Herr Karl Straub

3. Erlass der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und der 
übrigen Anlagen sowie Beschluss über das Investitionspro-
gramm und die Finanzplanung 2023 bis 2027

3.1 Beschluss über die Haushaltssatzung für 2024 mit Haushalts-
plan und den übrigen Anlagen

3.2. Beschluss über Investitionsprogramm und Finanzplanung für 
die Jahre 2023 bis 2027

4. Bebauungsplan Nr. 25 "Nähe Sonnenstraße"
4.1. Aufstellungsbeschluss
4.2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur frühzeitigen Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB

5. Behandlung von Bauanträgen
5.1. Bekanntgabe von Vorhaben, die auf dem Verwaltungsweg erle-

digt wurden
6. Sanierung des ehem. Gasthof zur Post;
 Beschlüsse zu Nachträgen
7. Kindergarten Pörnbach;
 Änderung der Gebührensatzung zur Satzung der Gemeinde 

Pörnbach über die Benutzung von Kindertageseinrichtungen;
 Vorberatung und Beschluss zur weiteren Vorgehensweise
8. Kommunale Verkehrsüberwachung;
 Geschwindigkeitsmessung durch eine teilstationäre Messanla-

ge;
 Entscheidung über weitere Aufstellungen
9. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des 

Jahres 2023
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen
12. Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen Teil vorhergehender 

Sitzungen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Aktuelles
Das grüne Klassenzimmer U.N.K.E. im Kinder-
garten Storchennest

Im Rahmen der Natur- und Umweltwoche besuchten Manfred 
„Mensch“ Mayer und Frau Freund vom BNB den Kindergarten Stor-
chennest in Pörnbach. 
Der Storchennestkindergarten hat sich in dieser Woche intensiv mit 
Themen zum Naturschutz der Natur beschäftigt.
Die Schlaufüchse der Einrichtung durften im Vorfeld aus verschie-
denen Themen auswählen. Abgestimmt wurde für das Thema Wild- 
und Honigbienen. 
Im Laufe des Vormittags haben die Vorschulkinder interessiert den 
Erläuterungen und anschaulichen und kindgerechten Erklärungen 
gelauscht. Von der Entwicklung bis zu den Aufgaben der unter-
schiedlichen Bienenarten haben die Kinder vieles erfahren.
Zur Stärkung gab es zwischendurch in einer Pause Honigbrote. 
Am Papa-Kind-Nachmittag, der den Abschluss der Woche bildete, 
wurden dann auch noch die Empfehlungen für Rückzugsorte und 
Behausungen der wichtigen Insekten umgesetzt.
So konnten wir einen kleinen Beitrag zum Schutze der Natur leisten.

Text und Bild: G. Mahdavi-Witty

Vereinsmitteilungen
PÖRNBACH
Obst- und Gartenbauverein Pörnbach
Unsere diesjährige Frühjahrs-Pflanzentauschbörse findet am 
Samstag, den 4. Mai von 14.00 bis 15.00 auf dem Hartplatz neben 
dem Pörnbacher Feuerwehrhaus statt.
Jeder der Pflanzen abgeben kann oder solche braucht, sollte die 
Gelegenheit nutzen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.

Alois Ilmberger
Vorstand

PUCH
Schützenverein Freischütz Puch
Kandidatinnen und Kandidaten für Vorstands-
neuwahl gesucht
Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. Mai 
2024, um 20 Uhr im Pucher Dorfheim

Auf der Tagesordnung der jüngsten Jahreshauptver-
sammlung des Schützenvereins Freischütz Puch am 19. April 2024 
standen unter anderem Neuwahlen. Der bisherige erste Vorsitzende 
des Vereins, Michael Ruch-Bronauer, gab dabei bekannt, dass er 
aus zeitlichen Gründen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfü-
gung stehe.
Im Rahmen der Vorgespräche und am Versammlungsabend konn-
te kein Mitglied für eine Kandidatur gewonnen werden. Daher wur-
de beschlossen, am Mittwoch, 15. Mai 2024, um 20 Uhr im Pucher 
Dorfheim eine erneute Mitgliederversammlung abzuhalten und die 
Neuwahlen auf diesen Termin zu vertagen.
Die weiteren Mitglieder des Vorstands und des Vereinsausschus-
ses erklärten geschlossen, dass sie für ihre bisherigen Ämter erneut 
zur Verfügung stehen würden. Somit fehlt dem Verein lediglich eine 
Kandidatin oder ein Kandidat für den Vorsitz.
Der Schützenverein Freischütz Puch wurde am 6. November 1925 
gegründet und würde somit im nächsten Jahr sein 100-jähriges Be-
stehen begehen können. Im Untergeschoss des Pucher Dorfheims 
befinden sich die Schießstände, welche kürzlich renoviert wurden. 
Sollte sich keine Vorsitzende oder kein Vorsitzender finden, stünde 
dem Verein die Auflösung bevor. Das sei das absolut letzte Mittel 
und eine traurige Konsequenz, hieß es aus den Reihen der weiteren 
Vorstandsmitglieder.

Anzeigenannahme:  anzeigen@primo-verlag.de



Mögliche Interessenten für ein Engagement im Vorstand können sich 
im Vorfeld der nächsten Mitgliederversammlung bei allen Mitgliedern 
des bisherigen Vorstands näher informieren. Auch für Interessenten, 
die bislang nicht Mitglied im Verein sind, stehen die Vorstandsmit-
glieder für Informationen zur Verfügung. Kontaktwünsche für ein per-
sönliches Gespräch können auch per Email über dorfheim@puch-
online.de abgegeben werden. Alle Mitglieder des Vereins werden 
gebeten, am 15. Mai die Mitgliederversammlung zu besuchen.

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarreien Reichertshofen,

Langenbruck, Hög, Puch, Pörnbach
St. Margaretha Reichertshofen: 

Sonntag, 05. Mai - 6. SONNTAG DER OSTERZEIT 
  -Kollekte für die Kirche- 
10:15  Gottesdienst Amt f. Ferdinand Haas m. Elt.; f. Fam.        

Potapov; f. Berta Meier m. Sohn u. Enkelkinder
10:15  Kindergottesdienst im Pfarrsaal
20:00  Lichterprozession zur Marienkapelle

Tel. 08 41 / 97 53 23
85051 Ingolstadt  •  Münchener Str. 145  (Nähe Klinik Dr. Reiser)

85053 Ingolstadt  •  Asamstr. 16

Soforthilfe beim Trauerfall
Tag und Nacht, Sonn- und Feiertag sind wir für Sie da!

• Erd-, Feuer- und Seebestattungen
•

• Überführungen auf alle Friedhöfe im In- und Ausland
•

E-Mail: bestattungen-maenner@arcor.de  •  www.bestattungen-maenner.de

˛

Spendenkonto:

IBAN DE03 4625 0049 0000 0290 33

BIC: WELADED1OPE

Sparkasse Olpe

Wir helfen Kindern, 
die nie erwachsen werden.

Wenn ich groß bin, 
werde ich Engel.

www.bundesverband-kinderhospiz.de

Werben kostet Geld 
nicht Werben kostet Kunden



Dienstag, 07. Mai - Dienstag der 6. Osterwoche 

 9:00  Heilige Messe Amt f. Maria Ullmann m. Geschw.; f. Fa-
milie Waal; f. Lebende u. Verst. d. Fam. Otto Lang und 
August Sielenkämper

18:00  Eucharistische Anbetung in der Seitenkapelle

Donnerstag, 09. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT 

  -Kollekte für die Kirche- 

10:15  Gottesdienst Amt f. Anna Henemann m. Tochter Elena; f. 
Familie Haas

Samstag, 11. Mai - Samstag der 6. Osterwoche 

  -Kollekte für die Kirche- 

18:00  Rosenkranz und Beichtgelegenheit

18:30  Vorabendmesse Amt f. Emma u. Georg Bäumel

Sonntag, 12. Mai - 7. SONNTAG DER OSTERZEIT 

19:00 Ort beachten! In Ehrenberg: Dekanatsmaiandacht 

St. Katharina Langenbruck:
Samstag, 04. Mai - hl. Florian, Märtyrer, und die hl. Märtyrer von 

Lorch 

  -Kollekte für die Kirche- 

Tag beachten!

18:30  Vorabendmesse Amt f. Heinrich Ullmann; f. Karl Häußler (JA)

Sonntag, 05. Mai 6. - SONNTAG DER OSTERZEIT 

10:15  Kinderkirche im Pfarrsaal

Donnerstag, 09. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT 

  -Kollekte für den Erhalt der Wallfahrtskirche- 

 9:00  Treffpunkt an der Kirche in Langenbruck Bittgang nach 
St. Kastulus für alle drei Pfarreien, dort Schaueramt. Die 
Erstkommunionkinder in ihren Festkleidern sind herzlich 
eingeladen (ohne Kerze).

  Bei Regen entfällt der Bittgang!

10:00  Gottesdienst in St. Kastulus musik. gest. v. Chor Taktvoll 
Amt f. Regina u. Konrad Dichtl m. Angeh.; f. Erna Hung-
linger (JA); f. Fam. Weichselbaumer/Schmidt; f. Theresia 
u. Andreas Pfab mit Magdalena

Freitag, 10. Mai - St. Kastulus 

10:00  Heilige Messe - Bittgang aus Baar-Ebenhausen 

Bitte beachten! Hl. Messe um 18 Uhr entfällt

Samstag, 11. Mai - Samstag der 6. Osterwoche 

  -Kollekte für die Kirche- 

14:15  Taufe 

Sonntag, 12. Mai - 7. SONNTAG DER OSTERZEIT 

  -Kollekte für die Kirche- 

10:15  Gottesdienst Amt f. Ursula Wagner (JA); f. Rita Sperl; f. 
Zenta u. Wendelin Huber m. Inge Klotz; f. Kammerer u. 
Huber m. Angeh.; f. Theresia Siegmund u. Angeh.

St. Nikolaus Hög:
Samstag, 04. Mai - hl. Florian, Märtyrer, und die hl. Märtyrer von 

Lorch 

  -Kollekte für die Kirche- 

18:30  Vorabendmesse Amt f. Anna Schweiger m. Fam.; f. Rosa 
u. Lorenz Lochhuber; f. Rudolf Ertlmeier u. Angeh.

Dienstag, 07. Mai - Dienstag der 6. Osterwoche 

17:30  Rosenkranz

18:00  Heilige Messe

Donnerstag, 09. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT 

  -Kollekte für den Erhalt der Wallfahrtskirche- 

 9:00  Treffpunkt in Langenbruck zum Bittgang nach St. Kastu-
lus dort Gottesdienst um 10 Uhr (Bei schlechtem Wetter 
entfällt der Bittgang)

Samstag, 11. Mai - Samstag der 6. Osterwoche 

  -Kollekte für die Kirche- 

12:30  Brautmesse von Fabian Gärtner u. Simone Märkl

Sonntag, 12. Mai 7. - SONNTAG DER OSTERZEIT 

  -Kollekte für die Kirche- 

Bitte beachten! Gottesdienst entfällt

18:00  Feierliche Maiandacht

St. Martin Puch:
Sonntag, 05. Mai - 6. SONNTAG DER OSTERZEIT 

  -Kollekte für die Kirche- 

 9:00  Gottesdienst Amt f. Rudolf Stingl

Mittwoch, 08. Mai - Mittwoch der 6. Osterwoche 

18:00  Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt Amt f. d. armen 
Seelen

Donnerstag, 09. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT 

  -Kollekte für den Erhalt der Wallfahrtskirche- 

 9:00  Treffpunkt in Langenbruck zum Bittgang nach St. Kastu-
lus dort Gottesdienst um 10 Uhr (Bei schlechtem Wetter 
entfällt der Bittgang)

Sonntag, 12. Mai 7. - SONNTAG DER OSTERZEIT 

  -Kollekte für die Kirche- 

10:15  Gottesdienst Amt f. Regina u. Lorenz Mayr m. Angeh.; f. 
Gerhard Tögel u. Eltern; f. Eltern Meier-Dera

St. Johannes Baptist Pörnbach:
Samstag, 04. Mai - hl. Florian, Märtyrer, und die hl. Märtyrer von 

Lorch 

17:00  Kindermaiandacht im Pfarrgarten 

  Vorabendmesse entfällt!

Sonntag, 05. Mai - 6. SONNTAG DER OSTERZEIT 

  -Kollekte für die Kirche- 

10:00  Festgottesdienst anl. d. 100-jähr. Jubiläums des Schüt-
zenvereins Geisberg Pörnbach

Dienstag, 07. Mai - Dienstag der 6. Osterwoche 

19:30  Bibel- u. Glaubenskreis im Pfarrheim

Mittwoch, 08. Mai - Mittwoch der 6. Osterwoche 

18:00  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt anschl. Bittgang zum 
Flurkreuz mit Segnung

Donnerstag, 09. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT 

  Gottesdienst entfällt, da am Mittwoch VAM

Samstag, 11. Mai - Samstag der 6. Osterwoche

13:15 In Raitbach: Taufe

Sonntag, 12. Mai 7. - SONNTAG DER OSTERZEIT 

  -Kollekte für die Kirche- 

 9:00  Gottesdienst

HINWEISE
Langenbruck, Hög und Puch:
Einladung zum Bittgang nach St. Kastulus an Christi Himmelfahrt, 
09.05.: um 9.00 Uhr Beginn an der Pfarrkirche in Langenbruck. Bei 
Regen entfällt der Bittgang, der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr 
in St. Kastulus.

REICHERTSHOFEN
Krippenbild Szene ab 04.05.: „Jesus verabschiedet sich und steigt 
in den Himmel auf“; ab 11.05.: „Der barmherzige Vater“.
Am Sonntag, 05.05. ist um 10.15 Uhr Kindergottesdienst im Pfarr-
saal.
Wir laden herzlich ein:

Zur Lichterprozession mit Maiandacht an der Marienkapelle am 
Sonntag, 05. Mai 2024. Abmarsch ist um 20.00 Uhr am Ortseingang 
von Starkertshofen, Musik. Gestaltung durch die Reichertshofener 
Musikanten. Prozessionskerzen (2,00 Euro) und Liedblätter gibt es 
am Ausgangspunkt. Bei schlechter Witterung fällt die Lichterprozes-
sion aus, die Maiandacht findet dann um 20.00 Uhr in der Kirche in 
Reichertshofen statt.
PÖRNBACH

Am Samstag, 04.05.2024 ist um 17.00 Uhr die Kindermaiandacht 
im Pfarrgarten (Bitte bringt dazu eine Decke mit)
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FEIERN
Sie mit der ganzen Welt!  

Bitten Sie Ihre Gäste statt 
Geschenke um Spenden 
für die SOS-Kinderdörfer.
Danke!

* * * Nebenverdienst * * *
AUSTRÄGER(IN)

für den Reichertshofener Anzeiger
( ca. 77 Stück ),

für die Gemeinde Pörnbach, Ortsteil Puch
ab Donnerstag, 1. Juli 2024 gesucht.

Die Mitteilungsblätter sind wöchentlich einmal am 
Donnerstag auszutragen und halbjährlich zu kassieren.

Jugendliche ab 14 Jahren.
Interessenten bitte gerne per E-Mail

(abo@primo-verlag.de) im Verlag melden

Am Dienstag, 07.05.2024 ist um 19.30 Uhr Bibel- u. Glaubens-
kreis im Pfarrheim.
LANGENBRUCK

Trotz der Vorabendmesse am Samstag findet die Kinderkirche am 
Sonntag, 05.05.2024 um 10.15 Uhr im Pfarrsaal statt. Das Kinderkir-
chenteam freut sich über Euer Kommen.
Dekanatsmaiandacht

Am Sonntag, 12. Mai 2024 findet um 19.00 Uhr die Dekanatsmai-
andacht in Ehrenberg in der Pfarrkirche St. Ulrich statt. Ortspfarrer 
Peter Stempfle und Dekan Adolf Rossipal laden die Gläubigen des 
Dekanates Pfaffenhofen herzlich dazu ein.

EVANG. Pfarramt Brunnenreuth

Gottesdienste in der Dreieinigkeitskirche
Baar-Ebenhausen/Werk:
05.05., 11:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Kuhn
09.05., 11:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, 

Pfarrerin Jarasch 
12.05., 10:30 Uhr Konfirmation, Pfarrerin Jarasch 
12.05., 14:00 Uhr Konfirmation, Pfarrerin Jarasch 
Besondere Gottesdienste in der Martinskirche 
Ingolstadt-Spitalhof: 
05.05., 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Kuhn
10.05., 17:00 Uhr Beichtgottesdienst, Pfarrerin Jarasch 
11.05., 09:00 Uhr Konfirmation, Pfarrerin Jarasch 
11.05., 10:30 Uhr Konfirmation, Pfarrerin Jarasch 
11.05., 14:00 Uhr Konfirmation, Pfarrerin Jarasch 
12.05., 09:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Kuhn 
12.05., 11:00 Uhr MINI-Gottesdienst – der Gottesdienst für Kinder 

von 0-6 Jahren und deren Eltern, Pfarrer Kuhn + 
Mini-Team

Gruppen, Kreise, Veranstaltungen:
Ebenhausen:
02.05., 16:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum NOVITA in 

Baar-Ebenhausen, Pfarrer Kuhn 
Spitalhof:
06.05., 20:00 Uhr Posaunenchorprobe, Gemeindesaal 
08.05., 19:45 Uhr Gospelchorprobe, Gemeindesaal 

Außerdem gibt es mehrere VCP - Pfadfinder Gruppen, Termine auf 
Anfrage im Pfarramt.

Wir sind für Sie da:
Pfarrerin Annette Kuhn, Pfarrer Klaus Kuhn:
0151-14321085
Pfarramt in Spitalhof: 08450 / 7075; Fax 08450 / 1655
Hans-Kuhn-Str. 1, 85051 Ingolstadt-Spitalhof
pfarramt@brunnenreuth.de
Pfarrerin Jutta Jarasch, 0170-2305231
jutta.jarasch@elkb.de
Mesnerin Susanne Maywald, 0179-4551874



LOKALE 
ENERGIEWENDE 
IN BÜRGERHAND

www.BEG-FS.de

Bürgerbeteiligung
mit Vorrang für Reichertshofener 
Bürger

BÜRGER-SOLARPARK 
LANGENBRUCK

Wir laden herzlich ein!

Zur Infoveranstaltung:
am Dienstag, 07.05.2024
um 19:00 Uhr

im Gasthof Fröhlich
Pörnbacherstr. 29
85084 Langenbruck

BÜRGER-PROJEKTE
ENERGIEWENDE GESTALTEN

ZEICHNUNG

noch bis 20.05.2024

VORRANG FÜR 

REICHERTSHOFENER 

BÜRGER

bis 14.05.2024
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SSppaarrggeellzzeeiitt  !!!!  
 

  Täglich frischer 
 Spargelverkauf am Hof 
  
 Weiß- & Grünspargel 
 Öffnungszeiten: täglich 7.30 – 19 Uhr 

  
 Spargelhof  Raba 
 Reichertshofener Strasse 11 
 Adelshausen 
    
     
      
  

                      

Familie Raba     85123 Karlskron – Adelshausen     Reichertshofener Strasse 11    0151/17253703  

Thomas Holzmayr
Malermeister

Lindenstr. 14, 86579 Waidhofen

   Tel. +49-(0)8443 / 9164 01   Mobil +49-(0)160 / 9016 5497
e-mail: info@malermeister-holzmayr.de

www.malermeister-holzmayr.de

˛

Malerbetrieb Johann Schuster
führt aus:

● Innen- und Außenanstrich
● Lackieren
● Putzsanierungs- und sonstige handwerkl. Arbeiten

˛ 084 53 / 24 93

Immer informiert was vor Ort los ist
Anzeigenannahme:  anzeigen@primo-verlag.de 
Aboverwaltung und Austräger: abo@primo-verlag.de

DER WILLE VERSETZT BERGE.
BESONDERS DER LETZTE.
Ein TEsTamEnT zugunsTEn von ärzTE ohnE grEnzEn schEnkT  
mEnschEn wElTwEiT nEuE hoffnung.

Wir informieren Sie gerne.
Ihre Ansprechpartnerin: Anna Böhme
Telefon: 030 700 130-145
Fax: 030 700 130-340
anna.boehme@berlin.msf.org


